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Infoblatt Arbeitsrecht für Arbeitgeber
Anhörung des Betriebsrates nach § 102 BetrVG- Anforderungen, Praxisfallen und Handlungsemp-
fehlungen für Arbeitgeber

Die Anhörung des Betriebsrats nach § 102 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) ist eine der formellen Vo-
raussetzungen jeder wirksamen Kündigung. Trotz ih-
rer scheinbar klaren gesetzlichen Regelung gehört sie
zu den häufigsten Fehlerquellen im Kündigungsrecht
– mit oft gravierenden Folgen:

Eine ohne ordnungsgemäße Anhörung ausgespro-
chene Kündigung ist unwirksam (§ 102 Abs. 1 S. 3 Be-
trVG).

Dieser Newsletter erläutert die rechtlichen Grundla-
gen, häufigen Praxisprobleme und Sonderfälle. Zu-
dem erhält dieser konkrete Handlungsempfehlungen,
wie Arbeitgeber rechtssicher vorgehen.

Gesetzliche Grundlage und Zweck der Anhörung

Nach § 102 Abs. 1 BetrVG ist der Betriebsrat vor jeder
Kündigung anzuhören, unabhängig davon, ob es sich
um
- eine ordentliche,
- eine außerordentliche,
- eine Änderungs-,
- eine personenbedingte, verhaltensbedingte, be-

triebsbedingte oder Verdachtskündigung han-
delt.

Der Zweck der Anhörung besteht darin, dem Betriebs-
rat Gelegenheit zu geben, auf die Willensbildung des
Arbeitgebers Einfluss zu nehmen, Alternativen zu prü-
fen und soziale Gesichtspunkte einzubringen.

Eine Kündigung ohne vorherige Anhörung oder vor
Abschluss des Anhörungsverfahrens ist nichtig –
selbst dann, wenn alle materiellen Kündigungsvoraus-
setzungen erfüllt wären.

Inhalt und Umfang der Anhörung

Die Rechtsprechung verlangt, dass der Arbeitgeber
den Betriebsrat so umfassend informiert, dass dieser
ohne eigene Nachforschungen die Rechtmäßigkeit
der Kündigung prüfen kann.

Erforderlich sind insbesondere:
- Personenbezogene Daten: Name, Tätigkeit, Be-

schäftigungsdauer, Unterhaltspflichten, ggf.
Schwerbehinderung.

- Art der Kündigung: ordentlich, außerordentlich,
Änderungskündigung.

- Kündigungsgründe: vollständige und wahrheits-
gemäße Darstellung der Tatsachen, die den Kün-
digungsentschluss tragen.

- Kündigungsfrist und -zeitpunkt.
- Bei Verdachtskündigungen: Darstellung des Ver-

dachts, der Verdachtsmomente und der voran-
gegangenen Anhörung des Arbeitnehmers.

Die Mitteilung muss wahr, vollständig und nachvoll-
ziehbar sein. Unklare oder pauschale Angaben („Stö-
rungen im Vertrauensverhältnis“) genügen nicht.

Ablauf und Fristen der Anhörung

Nach § 102 Abs. 2 BetrVG gelten folgende Fristen:
- Ordentliche Kündigung: 1 Woche
- Außerordentliche Kündigung: 3 Tage

Der Fristlauf beginnt erst mit Zugang der vollständi-
gen Information beim Betriebsrat. Fehlen wesentliche
Angaben, beginnt die Frist nicht zu laufen.

Der Arbeitgeber darf die Kündigung erst nach Ablauf
der Frist oder nach Stellungnahme des Betriebsrats
erklären.

Eine vorzeitige Kündigung ist unwirksam.

Der Betriebsrat kann der Kündigung zustimmen, Be-
denken äußern oder widersprechen – sein Wider-
spruch kann dem Arbeitnehmer im Kündigungs-
schutzprozess einen Weiterbeschäftigungsanspruch
nach § 102 Abs. 5 BetrVG verschaffen.

Unterschiede nach Kündigungsarten

Ordentliche Kündigung
Der Betriebsrat kann innerhalb einer Woche schrift-
lich oder in Textform widersprechen. Die Kündigung
bleibt zwar rechtlich möglich, aber der Arbeitgeber
muss den Widerspruch dem Arbeitnehmer mit der
Kündigung mitteilen (§ 102 Abs. 4 BetrVG).

Außerordentliche Kündigung
Hier besteht kein Widerspruchsrecht. Der Betriebsrat
kann nur Bedenken äußern, die der Arbeitgeber bei
seiner Entscheidung berücksichtigen soll. Die Frist be-
trägt drei Kalendertage.
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Kündigung von Betriebsratsmitgliedern
Bei der außerordentlichen Kündigung eines Betriebs-
ratsmitglieds ist zusätzlich nach § 103 BetrVG die vor-
herige Zustimmung des Betriebsrats erforderlich.
Wird sie verweigert, kann der Arbeitgeber die gericht-
liche Zustimmungsersetzung beantragen (§ 103 Abs. 2
BetrVG).

Sonderfall: Wechsel von Tatkündigung zu Verdachts-
kündigung

In der Praxis häufig übersehen wird der folgende Son-
derfall:

Wird der Betriebsrat zunächst zu einer Tatkündigung
angehört (also der Annahme, die Pflichtverletzung sei
erwiesen), stellt sich später heraus, dass die Beweise
nicht ausreichen und lediglich ein dringender Ver-
dacht verbleibt, ändert sich der Kündigungsgrund.

Da eine Verdachtskündigung kein „Minus“ zur Tatkün-
digung ist, sondern eine eigene Art der Kündigung mit
eigenen Begründungsanforderungen, ist eine neue,
eigenständige Anhörung des Betriebsrats erforder-
lich.

Praxistipp: Wenn der Sachverhalt noch unklar ist, sollte
der Arbeitgeber den Betriebsrat vorsorglich sowohl zur
Tat- als auch zur Verdachtskündigung anhören. Dabei
muss getrennt begründet werden. So bleibt das Anhö-
rungsverfahren wirksam, falls sich der Tatnachweis nicht
führen lässt.

Ein Wechsel der Kündigungsart ohne erneute Anhö-
rung führt regelmäßig zur Unwirksamkeit der Kündi-
gung.

Typische Fehlerquellen in der Praxis
- Die Kündigung wird vor Abschluss der Anhörung

ausgesprochen.
- Der Betriebsrat erhält unvollständige oder feh-

lerhafte Angaben.
- Bei Verdachtskündigungen: Fehlende Darstel-

lung der Verdachtsmomente oder der Arbeit-
nehmeranhörung.

- Fristen des § 102 BetrVG werden nicht beachtet.
- Es fehlt der Nachweis über den Zugang der An-

hörung beim Betriebsrat.

Da diese Fehler nicht heilbar sind, scheitern Kündigun-
gen häufig allein an formellen Mängeln, selbst wenn
sie inhaltlich berechtigt wären.

Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber

Strukturierte Vorbereitung: Vor jeder Kündigung prü-
fen, ob ein Betriebsrat existiert und welches Anhö-
rungsverfahren einschlägig ist.

Schriftliche Dokumentation: Verwenden Sie ein stan-
dardisiertes Anhörungsformular mit Checkliste für
alle erforderlichen Angaben. Halten Sie den Zugang
beim Betriebsrat nachweisbar fest (Eingangsstempel,
Empfangsbestätigung).

Sorgfältige Begründung: Formulieren Sie die Kündi-
gungsgründe vollständig und konkret. Fügen Sie rele-
vante Unterlagen (Abmahnungen, ärztliche Atteste,
Sozialdaten) bei.

Fristen beachten: Kündigung erst nach Ablauf der ge-
setzlichen Frist oder nach „abschließender Stellung-
nahme“ des Betriebsrats.

Sonderfälle kennen: Bei Tat-/Verdachtskündigung,
bei Sonderkündigungsschutz (Schwangere, Schwerbe-
hinderte, BR-Mitglieder) oder komplexen Umstruktu-
rierungen sollte immer eine anwaltliche Prüfung er-
folgen.

Fazit

Die Anhörung des Betriebsrats ist mehr als ein For-
malakt – sie ist eine Wirksamkeitsvoraussetzung jeder
Kündigung.

Fehler im Verfahren können selbst eine sachlich ge-
rechtfertigte Kündigung unheilbar unwirksam ma-
chen. Eine sorgfältige, dokumentierte und rechtlich
geprüfte Anhörung ist daher unverzichtbar, um spä-
tere Kündigungsschutzverfahren zu vermeiden oder
erfolgreich zu bestehen.

Unsere Kanzlei unterstützt Arbeitgeber bei arbeits-
rechtlichen Fragen. Sie haben Fragen oder möchten in
unseren Verteiler aufgenommen werden? Rufen Sie
uns an oder schicken Sie eine Mail.
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